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Vechta, 29.04.2026 

Änderungsantrag zu TOP 9 der Tagesordnung zur Sitzung des Ausschusses für Feuerschutz und 

Rettungswesen am 07.05.2026 

Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, den vorliegenden Antrag der CDU-Fraktion in bzw. um folgende Punkte zu 

präzisieren bzw. zu ergänzen: 

1.  

Darstellung der Schutz-, Versorgungs- und Informationskonzepte für besonders vulnerable 

Bevölkerungsgruppen (unter anderem Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Behinderungen, 

Pflegebedürftige sowie Kinder). 

 

2.  

Beschreibung der Zusammenarbeit und Aufgabenverteilung zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen 

Städten und Gemeinden im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. 

 

3.  

Eine konkrete Darstellung bestehender Notfall- und Handlungspläne für längerfristige Stromausfälle (Blackout-

Szenarien), insbesondere im Hinblick auf Einrichtungen der kritischen und sozialen Infrastruktur. 

 

4.  

Verstärktes präventives Engagement zum Schutz der kritischen Infrastruktur unter Einbeziehung der 

Energieversorger und Sicherheitsbehörden. 

 

5. 

Eine nachvollziehbare Bewertung des funktionalen Mehrwerts des Erweiterungsbaus des Kreishauses für die 

Einsatz-, Koordinations- und Entscheidungsfähigkeit im Katastrophenfall. 
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Antrag gem. § 56 NKomVG 
 
Die SPD-Kreistagsfraktion stellt den 
Dringlichkeitsantrag, in der kommenden Sitzung des 
Kreistages eine Resolution zu verabschieden, mit der 
sich der Kreistag gegen die Planungen der 
Europäischen Union ausspricht, das öffentliche 
Vergabewesen für den Bereich der 
Wasserversorgung und Abwasserreinigung in die 
Liberalisierunsagenda aufzunehmen. Die Wasser- 
und Abwasserwirtschaft darf nicht unter den 
Zuständigkeitsbereich der Binnenmarktregulierung 
fallen. 
 
 
 
Begründung: 


